
Einsteiger der Woche

I n der Kanzlei Heid und Partner
Rechtsanwälte hat Tina Rehm-

Glazmaier mit 1. August die Kanz-
leileitung übernommen. Sie hat
zuletzt als Head of Group General
Service bei A1 Telekom Austria ge-
arbeitet. Mit dieser Expertise in der
Steuerung komplexer Serviceorga-
nisationen wird sie die organisato-
rische und strategische Weiterent-
wicklung der Kanzlei vorantreiben. 

Zwei Neuzugänge bei FSM
Rechtsanwälte: Als neue Part-

nerin konnte mit Karin Bruch-
bacher eine Expertin für Daten-
schutz & KI gewonnen werden. Mit
ihrer Expertise in den Bereichen
Commercial und Compliance sowie
Datenschutz und rechtlicher Bera-
tung im Zusammenhang mit IT und
KI trägt sie zur Weiterentwicklung
dieser dynamischen Rechtsgebiete
bei. Ebenso wurde Alexander Hock
zum Partner ernannt. Als Rechtsan-
walt ist er auf Konfliktmanage-
ment, Wohn- und Bestandrecht

sowie allgemeines Zivilrecht spe-
zialisiert. Er leitet den Bereich Liti-
gation und verantwortet im Team
Immobilienrecht das Bestandrecht.

Event der Woche

M it den Tax Awards kürt die
juristische Fachzeitschrift

International Tax Review (ITR)
jährlich die besten Steuerbera-
tungsunternehmen. Deloitte Öster-

reich konnte auch dieses Jahr wie-
der in zwei Kategorien überzeugen.
Über die Auszeichnungen in den
Bereichen „Tax Advisory Firm of
the Year“ und „Transfer Pricing Ad-
visory Firm of the Year“ freuten
sich unter anderem Herbert Kovar,
Managing Partner Tax & Legal, und
Karin Andorfer, Leiterin der Ver-
rechnungspreisabteilung und Part-
nerin.

R und 400 Expert:innen aus Wirt-
schaft, Recht und Beratung ver-

sammelten sich am 25. September
zum Compliance Solutions Day
2025, veranstaltet von LexisNexis,
vertreten durch CEO Susanne Mor-
timore und Compliance Praxis.
Unter dem Motto „Rule? Act. Com-
ply!“ widmete man sich den drän-
gendsten Fragen rund um Regulie-
rung, ESG, Antikorruption und KI.

Eine Keynote hielt Mark Pieth, in-
ternational renommierter Korrupti-
onsexperte und ehemaliger Präsi-
dent der OECD-Arbeitsgruppe ge-
gen Bestechung. 

Deal der Woche

D ie globale Wirtschaftskanzlei
Freshfields hat erneut ein Kon-

sortium führender Finanzinstitute
bei der Emission von Kapitalinstru-
menten des zusätzlichen Kernkapi-
tals (AT1 Anleihe) der Raiffeisen
Bank International AG in Höhe von
500 Millionen Euro beraten. Das
Team von Freshfields wurde von
den Partnern Stephan Pachinger
(Wien/Frankfurt) und Christoph
Gleske (Frankfurt) geleitet. 
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Linz. Auf den ersten Blick könnten
Mietrecht und Fitnessstudiovertrag
kaum weiter auseinanderliegen: Hier
geht es um die Wohnung, dort um
den Bizeps. Doch Konsumenten-
schützer und Gerichte sehen beide
Vertragstypen mit demselben kriti-
schen Blick. Der Grund: In beiden
Fällen handelt es sich um Verbrau-
cherverträge – und damit greifen die
strengen Regeln des Konsumenten-
schutzgesetzes (KSchG).

Verbraucherschutzverbände be-
schäftigten in den vergangenen Jah-
ren nicht nur die Gerichte und er-
wirkten zahlreiche „Klauselentschei-
dungen“ zum Mietrecht. In letzter
Zeit erhielten auch Fitnessstudio-
betreiber verstärkt – und oft ohne
vorherige Aufforderung – Klagen, in
denen einzelne Bestimmungen in
den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen als rechtswidrig angegriffen
werden. Es soll Fitnessstudiobe-
treibern die Verwendung von be-
stimmten Klauseln verboten werden.
Auch wenn das Mietrechtsgesetz
(MRG) Sonderbestimmungen für be-
stimmte Mietverträge über Räum-
lichkeiten vorsieht, besteht eine
Reihe von Parallelen zum Fitness-
studiovertrag.

Verbotene Klauseln 

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in
den vergangenen Jahren zahlreiche
Klauseln in Mietverträgen gekippt,
die ebenfalls in Fitnessstudio-AGB
auftauchen. So wurden „Bearbei-
tungs- oder Servicegebühren“ und
„Servicepauschalen“ bei Verzug mit
der Miete ebenso beanstandet wie
„Gebühren“ für Chipkarten, die für
den Zutritt zum Studio erforderlich
waren (4 Ob 59/22p). Das Verlangen
einer Bearbeitungsgebühr bei Rück-
gang eines Lastschrifteinzugs infolge
Unterdeckung, bei Mahnungen oder
für den Fall der vorzeitigen Kündi-
gung sind unter diesem Aspekt eben-
falls als kritisch anzusehen. In diesen
Fällen fehlt es oft an einer echten Ge-
genleistung, was aus Konsumenten-
sicht zu Recht nicht geht. 

Auch bei der Vertragsbindung
zeigt sich eine deutliche Parallele:
Mietverträge mit Verbrauchern mit
langen Kündigungsverzichten und
Fitnessverträge mit 24- oder 36-mo-
natiger Bindung wurden als gröblich
benachteiligend eingestuft. Der Ge-
setzgeber will in beiden Fällen ver-
hindern, dass Konsumenten mit
einer überlangen Vertragsdauer ge-
bunden werden. Bei befristeten Miet-
verträgen sieht das MRG darüber hi-
naus in § 29 Abs 2 eine spezielle und

zwingende Regelung vor: Demnach
haben Mieter nach Ablauf eines
Jahres das Recht, unter Einhaltung
einer dreimonatigen Kündigungsfrist
zu kündigen.

Besonders kritisch sehen die Ge-
richte Formerschwerungen: Kündi-
gungen „nur per eingeschriebenem
Brief“ oder Zustellfiktionen, bei
denen ein Schreiben als zugegangen
gilt, auch wenn es nicht beim Emp-
fänger landet, wurden mehrfach auf-
gehoben. Klauseln mit derartigen
Regelungen sind vereinzelt noch
immer in Mietverträgen und Fitness-
studioverträgen enthalten.

Schwer zugängliche Regeln

Dasselbe Schicksal trifft intranspa-
rente Verweisungen auf „Hausord-
nungen“ oder „Fitnessclubregeln“,
die oft nicht leicht zugänglich sind.
Gerade Verhaltensregeln ist imma-
nent, dass sie meist allgemein und
dann zu weit gefasst sind. So hat der
OGH schon vor Längerem Mietver-
tragsklauseln, die eine generelle und
ausnahmslose Tierhaltung untersa-
gen, eine Absage erteilt, weil dies
auch die unproblematische Tierhal-
tung (zum Beispiel von Katzen) um-
fasst (schon 6 Ob 240/16p). 

Ähnlich könnte es Klauseln in Fit-
nessstudio-AGBs ergehen: Vertrag-
lich zu vereinbaren, dass Mitarbeiter
von Fitnessstudios die Möglichkeit
haben, Kunden Verhaltensanwei-

sungen zu geben oder diese für eine
angemessene Dauer aus dem Fitness-
studio zu verweisen, wenn dies erfor-
derlich ist, um Gefahren vorzu-
beugen, Schäden zu vermeiden oder
um Belästigungen und Beeinträchti-
gungen anderer Fitnessstudiomit-
glieder hintanzuhalten, sind unter
demselben Gesichtspunkt zu prüfen.
Auch hier stellt sich die Frage, ob
eine solche Klausel dem Transpa-
renzgebot des § 6 Abs 3 KSchG ent-
spricht. 

Auch wenn die „Klauselentschei-
dungen“ im Mietrecht in den letzten
Monaten für viel Diskussionsstoff ge-
sorgt haben und mitunter eine ein-
heitliche Linie haben vermissen
lassen, wird wohl eine solche Klausel
als rechtswidrig einzustufen sein.
Und das, obwohl der Inhalt und der
Zweck der Regelung nachvollziehbar
und gerechtfertigt sind. 

Unzulässig sind auch einseitige
Änderungsrechte, mit denen Ver-
mieter oder Studiobetreiber Öff-
nungszeiten, Kosten oder Leistungen
nach Belieben anpassen können. Es
gilt: Wer zahlt, muss vorher genau
wissen, wofür. Der einzige Schluss,
den man daraus ziehen kann: Nur
das Wichtigste vertraglich regeln.

Auch die Judikatur zu Wertsiche-
rungsklauseln mit Verträgen ist auf
die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen
im Fitnessstudio mit Verträgen über-
tragbar. Danach sind Klauseln, die le-

diglich die Erhöhung des Mietzinses
oder des Mitgliedsbeitrags erlauben,
aber für eine – theoretische – Ände-
rung eines Verbraucherpreisindex
nach unten keine Verminderung des
geschuldeten Betrags vorsehen,
unwirksam. Auch Regelungen, die
einen Ersatzindex für den Fall, dass
der Verbraucherpreisindex nicht
mehr veröffentlicht werden würde,
vorsehen, sind unwirksam (2 Ob
36/23 t). Ebenso wird eine Erhöhung
eines Fitnessstudiobeitrags inner-
halb von zwei Monaten ab Vertrags-
abschluss unzulässig sein (8 Ob 6/
24a).

Klauseln in ähnlicher Form

Für Fitnessstudiobetreiber lohnt sich
daher ein Blick in die Mietrechts-
judikatur. Viele der dort untersagten
Klauseln tauchen in abgewandelter
Form in ihren Fitnessstudiover-
trägen auf. Wer diese rechtzeitig ent-
fernt, spart sich teure Prozesse und
das Risiko, von Konsumentenschutz-
vereinen ins Visier genommen zu
werden. Es gilt also: Ob Wohnung
oder Hantelbank, wo Verbraucher
die Vertragspartner von Unterneh-
mern sind, gelten dieselben Schutz-
mechanismen des Konsumenten-
schutzgesetzes.

Rechtsanwalt Dr. Georg Bruckmüller ist

Gründungspartner der Bruckmüller

RechtsanwaltsgmbH.

Gastbeitrag. Betreiber von

Fitnessstudios sollten aus der

Judikatur zum Mietrecht lernen. 

Die Rechtsprobleme sind ähnlich. 

VON GEORG BRUCKMÜLLER

Ob Wohnung oder
Hantelbank: Schutz
für Verbraucher

Wien.Die Blaulichtorganisationen
Feuerwehr, Polizei und (öffentli-
che) Rettung sind auf der Auto-
bahn von der Mautpflicht befreit.
Aber was gilt für Straßenbe-
nützer, denen im öffentlichen
Interesse per Bescheid ebenfalls
die Verwendung blauer Warn-
leuchten zugebilligt wurde?

Bei ihnen wollte die Asfinag
ab 2017 zwischen Fahrten zum
und vom Einsatz einerseits und
allen anderen andererseits unter-
scheiden, wobei sie in ihrer Maut-
ordnung festhielt, dass nur die zu-
erst genannten von der Vignetten-
pflicht befreit seien. Doch mit
dieser Differenzierung ist jetzt
Schluss, wie der Oberste Ge-
richtshof jüngst entschieden hat.

Ein Energieversorger verfügte
über einen solchen Blaulicht-
bescheid für seine Einsatzfahr-
zeuge. Für 278 Fahrten mit ausge-
schaltetem Blaulicht stellte die
Asfinag dem Unternehmen eine
Ersatzmaut in Höhe von jeweils
120 Euro in Rechnung. Das macht
in Summe 33.360 Euro. Der Ener-
gieversorger zahlte, jedoch unter
Vorbehalt – und forderte das Geld
vor Gericht zurück.

Begünstigung auch für Ärzte

Schon die ersten beiden In-
stanzen gaben ihm recht: Die
Asfinag habe mit ihrer Vorgangs-
weise ähnlich wie mit Allge-
meinen Geschäftsbedingungen
den Kläger „gröblich benachtei-
ligt“, die rechtsgrundlos verein-
nahmte Ersatzmaut sei zurück-
zuzahlen, so das Handelsgericht
Wien. Der OGH bestätigte, dass
die neue Handhabung der Maut-
pflicht durch die Asfinag dem Ge-
setz widerspreche und die geleis-
tete Summe zurückzuzahlen sei
(8 Ob 102/25w). 

Monika Roiser, Anwältin des
Energieversorgers, weist im Ge-
spräch mit der „Presse“ darauf
hin, dass dies unter den gleichen
Bedingungen etwa auch für pri-
vate Rettungsdienste, Ärzte und
Hebammen gelten müsse.

Der Oberste Gerichtshof
lässt einen Energieversorger
gegen die Asfinag siegen.

Blaulicht befreit
auch dunkel von
der Mautpflicht

VON BENEDIKT KOMMENDA

Nicole Wiesmüller
Rechteck

Nicole Wiesmüller
Rechteck


